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Während in vielen europäischen Ländern in den letzten Jahrzehnten 
umfassende Gebietsreformen durchgeführt wurden, herrschte in 
Österreich diesbezüglich nahezu Stillstand. In jüngster Ver gan genheit 
intensiviert sich jedoch nicht nur die Diskussion über Ge meinde-
strukturen, auch der Ruf nach konkreten Reformen wird lauter und es 
werden Fusionsprozesse realisiert. Der vorliegende Beitrag skizziert die 
aktuellen Reformentwicklungen in Österreich im Überblick und bietet 
einen Einblick in die Pro- und Contra-Einschätzungen der Praxis.
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Nach dem 2. Weltkrieg stagnierte die 
Zahl der Gemeinden in Österreich wei-
testgehend. Waren es 1949 noch 4.065 
Kommunen, so hatte sich deren Anzahl 
bis Anfang der 1960er nur geringfügig 
auf 4.005 reduziert.7 In den 1960ern und 
Anfang der 1970er Jahre folgte eine Pha-
se hoher Strukturreformbereitschaft, im 
Zuge derer durch Zentralisierungs- und 
Rationalisierungsmaßnahmen die Ge-
meindezahl auf 2.327 gesenkt wurde.8 
In den 1980ern setzte jedoch ein Um-
kehrtrend ein: von 1981 bis 1995 stieg 
durch Gemeindetrennungen, speziell in 
Niederösterreich, die Gemeindezahl von 
2.300 auf 2.350 an. Fortan kehrte groß-
teils Ruhe ein: seit Beginn der 1990er Jah-
re gab es lediglich drei Zusammenschlüsse 
(zwei in der Steiermark, eine in Oberös-
terreich).9 In den letzten Jahren nimmt 
jedoch die Anzahl und Intensität von 
Gebietsreformprozessen deutlich zu und 
man denkt wieder vermehrt über Arbeits-
teilung, Kooperationen, Größenstrukturen 
und Zusammenlegungen nach.

Aktuelle Gemeindereformen in 
Österreich

Seit dem Jahr 2011 ist eine deutliche Bele-
bung der Reformbereitschaft zu verzeich-
nen, wobei sich aber große Unterschiede 

Ausgangslage

Gebietsreformen stellen für alle beteilig-
ten Akteure komplexe Herausforderun-
gen dar und rufen regelmäßig sowohl 
überzeugte Befürworter als auch strikte 
Gegner auf den Plan. So auch in Öster-
reich, wo aktuell vor allem Gemeindefu-
sionen und ihre Auswirkungen ein viel 
und kontrovers diskutiertes Thema sind. 
Als Gemeindefusion bezeichnet man nach 
Steiner einen Prozess, bei dem zwei oder 
mehrere Gemeinden zu einer Gemeinde 
zusammengelegt werden und dadurch 
ihre rechtliche Selbstständigkeit vollstän-
dig verlieren.1 Die Gemeinden üben eine 
Doppelfunktion aus: gemäß der österrei-
chischen Bundesverfassung (Art. 115 bis 
120) ist ihr Wirkungsbereich ein eigener 
und ein von Land oder Bund übertrage-
ner. Somit ist die Gemeinde eine Gebiets-
körperschaft mit Recht auf Selbstverwal-
tung und zugleich ein Verwaltungsspren-

1   Steiner 1999b, S. 31.

2   Pitlik et al. 2010, S. 2; Statistik Austria 2014a.

3   Steiner/Kaiser 2013, S. 144.

4   Lummerstorfer 2007, S. 45ff.

5   Pitlik et al. 2010, S. 10f.; hinsichtlich der Diskussion 
über eine optimale Gemeindegröße siehe bspw. 
Institut für Stadtforschung 1975b; Steiner 1999a 
und 1999b; Steiner et al. 2004.

6 Statistik Austria 2014a.

7   Institut für Stadtforschung 1975a, S. 1.

8   Wastl-Walter 2000, S. 71.

9 Pitlik et al. 2010, S. 5; Wastl-Walter 2000, S. 79ff.
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gel (d.h. eine Verwaltungseinheit von 
Bund oder Land).2

Während viele europäische Länder um-
fassende Territorialreformen durchführ-
ten3 und obwohl sich Kooperationen seit 
langem großer Beliebtheit bei österreichi-
schen Gebietskörperschaften erfreuen,4 
verhielt man sich gegenüber Gebietsrefor-
men in den letzten Jahrzehnten zurückhal-
tend. Dabei weist Österreich im interna-
tionalen Vergleich eine kleinstrukturierte 

Gemeindelandschaft auf. Wenngleich sich 
in der Literatur sehr heterogene Vorstel-
lungen über eine „optimale Gemeinde-
größe“ finden, wird die relativ große Zahl 
an kleinen Gemeinden, wie sie in Öster-
reich anzutreffen sind, vielfach kritisiert.5 
Tabelle 1 zeigt die Struktur der aktuell 
(Stand: Ende 2014)6 insgesamt 2.354 ös-
terreichischen Gemeinden nach Einwoh-
nergrößenklassen und Bundesländern.
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zwischen den Bundesländern zeigen. Ini-
tiativen zu Gebietsreformen werden der-
zeit primär in der Steiermark (ST) und in 
Oberösterreich (OÖ) gesetzt.

Gemeindestrukturreform Steiermark

Mitte 2011 wurde die Gemeindestruk-
turreform Steiermark unter der Devise 
„Stärkere Gemeinden – größere Chancen“ 
ins Leben gerufen. Mit dieser gesamtstei-
ermärkischen Reform erhofft sich die 
Steiermärkische Landesregierung, die (in 
diesem Bundesland besonders ausgepräg-
te) Klein strukturiertheit, die mit den rea-
len Lebensräumen der Bevölkerung nicht 
mehr übereinstimmt, zu überwinden und 
effizientere Einheiten zu schaffen. Der 
Phasenplan der Strukturreform gliedert 
sich folgendermaßen:
  Vorschlagsphase (Okt. 2011-Jan. 

2012): In der ersten Phase konnten die 
Gemeinden freiwillig Fusionsvorschlä-
ge einbringen.

  Verhandlungsphase (Feb. 2012-Sept. 
2012): Diese Zeit konnten die Gemein-
den dazu nutzen, fundierte Finanz-, 
Organisations- und Infrastrukturanaly-
sen anzustellen und Verhandlungen mit 
dem Land zu führen.

  Entscheidungsphase (Okt. 2012-Jan. 
2013) und Umsetzung (ab Jan. 2015): 
Nach der Entscheidungsphase wurde 
die neu beschlossene Gemeindestruktur 
von der Landesregierung vorgestellt. 

Diese wird ab 1. Januar 2015 umge-
setzt.10

Mit diesem Datum tritt das Gemeinde-
strukturreform-Gesetz in Kraft, wodurch 
sich die Zahl der aktuell 539 Gemeinden 
auf 288 reduzieren soll.11 Gibt es derzeit 
noch 81 Gemeinden unter 500 Einwoh-
ner, werden es nach dem Fusionsprozess 
nur noch zwei sein. Von den 123 Kom-
munen zwischen 500 und 1.000 Einwoh-
nern bleiben 14 bestehen. Die Anzahl der 
Gemeinden mit einer Einwohnerzahl über 
10.000 wird sich von fünf (ohne Graz) 
auf 15 erhöhen. Die durchschnittliche Ge-
meindegröße wird von 1.754 auf 3.293 
Einwohner angehoben.12

Die Regierungsverantwortlichen des 
Landes sehen die Reform derzeit als gro-
ßen Erfolg an, jedoch äußerte sich der 
Rechnungshof in einer Stellungnahme 
durchaus kritisch zu den Reformplänen. 
Die Hauptkritik liegt darin, dass weder 
zum Reformprozess noch zu den finan-
ziellen Auswirkungen ab 2015 Berech-
nungen angestellt wurden. Zudem wurde 
beanstandet, dass keine Evaluierung der 
gesetzten Ziele vorgesehen ist.13

Kritik kommt auch seitens einiger be-
troffener Gemeinden, welche entgegen 
der Gemeindestrukturreform eigenstän-
dig bleiben wollen. Während sich rund 
80 Prozent der steirischen Gemeinden für 
eine freiwillige Fusion entschieden, legten 

41 Gemein-
den im Jahr 
2014 gegen 
die drohen-
den Zwangs-
f u s i o n e n 
Be s chwerde 
beim Verfas-
sungsgerichts-
hof (VfGH) 
ein. Bereits 
Ende Septem-
ber 2014 be-
riet der VfGH 
über 16 dieser 
Anträge.14 Als 
r i c h t u n g s -
weisende Er-
kenntnis wies 
er dabei eine 
erste Tranche 
an Anträgen 

gegen steirische Gemeindefusionen ab.15 
Er hielt fest, dass die Verfassung einzelnen 
Gemeinden kein Recht auf „ungestörte 
Existenz“ garantiere, der Landesgesetzge-
ber „weitgehenden“ Gestaltungsspielraum 
habe und bei den aktuellen Zusammen-
legungen in keinem Fall eine unsachliche 
Vorgangsweise vorliege. Aus Sicht des 
VfGH würden in der Regel folgende Kri-
terien eine Zusammenlegung sachlich 
rechtfertigen: Einwohnerzahl unter 1.000 
(sofern nicht „exzeptionelle“ topographi-
sche Umstände dagegen sprechen), be-
ständiger Rückgang an Einwohnern oder 
Schülern sowie eine (andauernde) schlech-
te finanzielle Lage.16 Ob die betroffenen 
Gemeinden weitere Rechtsmittel, wie den 
Gang zum Europäischen Gerichtshof, ein-
legen werden, ist bis dato noch offen.

Gemeindezusammenschlüsse in 
Oberösterreich

In Oberösterreich war die Zusammen-
führung von Weyer Land und Weyer 

10 Amt der Steiermärkischen Landesregierung 2011, 
S. 39.

11 Keller 2014, S. 8.

12 Rumpold 2013, S. 54.

13 Rechnungshof 2013, S. 1ff.

14 Dobrowolski 2014, S. 16; Keller 2014, S. 8ff.; o.V. 
2014a, S. 14.

15 o.V. 2014a, S. 14; o.V. 2014c; siehe exemplarisch 
hierzu die Entscheidung des VfGH (2014) zum 
Antrag der Gemeinde Waldbach vom 23.09.2014.

16  o.V. 2014b, S. 6; o.V. 2014c.

Größenklasse B K NÖ OÖ S ST T V W Ö % Einwohner
< 500 16 - 20 14 7 81 36 16 - 190 8,1 64.178
501-1.000 40 12 88 79 15 123 61 18 - 436 18,5 331.011
1.001-1.500 48 27 132 79 14 127 56 9 - 492 20,9 616.826
1.501-2.000 21 25 100 69 11 68 33 10 - 337 14,3 582.787
2.001-2.500 19 17 57 57 8 53 20 10 - 241 10,2 531.618
2.501-3.000 12 11 47 36 12 24 18 2 - 162 6,9 443.232
3.001-5.000 10 20 65 63 32 32 32 14 - 268 11,4 1.018.437
5.001-10.000 4 12 39 34 13 25 16 8 - 151 6,4 1.022.429
10.001-20.000 1 5 18 8 5 3 6 5 - 51 2,2 658.000
20.001-30.000 - 1 5 2 1 2 - 2 - 13 0,6 310.669
30.001-50.000 - - 1 1 - - - 2 - 4 0,2 158.704
50.001-100.000 - 2 1 1 - - - - - 4 0,2 268.128
100.001-200.000 - - - 1 1 - 1 - - 3 0,1 465.024
200.001-500.000 - - - - - 1 - - - 1 0,04 269.997
> 1.000.000 - - - - - - - - 1 1 0,04 1.766.746
Summe 171 132 573 444 119 539 279 96 1 2.354 100 8.507.786

Tab. 1: Gemeinden nach Bundesländern und Gemeindegrößenklassen (Stand: Juli 2014) (Quelle: Statistik Austria 2014b 
[Auszug mit eigenen Berechnungen]).
Legende: Burgenland (B), Kärnten (K), Nieder österreich (NÖ), Oberösterreich (OÖ), Salzburg (S), Steiermark (ST), Tirol (T), Vorarlberg 
(V), Wien (W), Österreich (Ö).
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Markt im Jahr 2007 die einzige erfolgrei-
che Gemeindefusion seit langem.17 Zwar 
gab es einzelne Fusionsbestrebungen wie 
jene, die Gemeinden Hagenberg, Pregar-
ten, Wartberg und Unterweitersdorf zur 
„Stadt Aist“ zusammenzuschließen. Die-
ser Plan scheiterte jedoch 2011 am ne-
gativen Ausgang der Volksbefragung in 
Hagenberg (ca. 90 Prozent der Wähler 
waren dagegen).18 Auch das Ansinnen des 
Vereins „Pro-Mondseeland“, der eine Zu-
sammenlegung der Gemeinden Mondsee, 
Innerschwand, St. Lorenz und Tiefgraben 
proklamiert, gilt (primär wegen politi-
scher Widerstände in einzelnen Kommu-
nen) als (vorläufig) gescheitert.19

Jedoch erhöhen sich nun auch in 
Oberösterreich das Reformtempo und 
die Chance auf Umsetzungserfolge. Eine 
erfolgreiche Initiative ist die Fusion der 
Gemeinden Aigen und Schlägl im Bezirk 
Rohrbach. Deren Bürger stimmten im 
September 2014 über die Zusammenle-
gung ab: ca. 91 Prozent der Wähler in 
Aigen im Mühlkreis sowie 84 Prozent 
jener in Schlägl sprachen sich für eine 
Fusion aus (bei Wahlbeteiligungen von 
ca. 70 Prozent bzw. 77 Prozent). Nun ist 
vorgesehen, dass sich die beiden Kom-
munen bis 1. Mai 2015 auflösen und per 
Verordnung der Landesregierung die neue 
große Gemeinde „Aigen-Schlägl“ (mit ca. 
3.150 Einwohnern) gegründet wird. Bis 

zur Neuwahl von Gemeinderat und Bür-
germeister im Zuge der für Herbst 2015 
vorgesehenen Landtags-, Gemeinderats- 
und Bürgermeisterwahlen werden die 
Amtsgeschäfte von einem durch das Land 
Oberösterreich eingesetzten Regierungs-
kommissar geführt.20

Auch in den Nachbargemeinden Rohr-
bach und Berg bei Rohrbach stellt man 
parallel zu Aigen-Schlägl die Weichen für 
eine freiwillige Fusion. Bei der Volksbe-
fragung im Oktober 2014 stimmten 89 
Prozent der Rohrbacher und 58 Prozent 
der Berger für die Zusammenlegung zur 
Stadtgemeinde „Rohrbach-Berg“ (Wahl-
beteiligungen: 60 Prozent bzw. 77 Pro-
zent).21 Diese positiven Fusionsentscheide 
begünstigen aktuell Folgeinitiativen. So 
kündigten noch im Oktober 2014 die Ge-
meinden Peuerbach und Bruck-Waasen 
für 2016 eine Volksbefragung über ihre 
Fusion an.22 Zugleich verdeutlichen die 
zuvor erwähnten ergebnislosen Fusions-
initiativen, dass Gebietsreformen vielfach 

noch immer als politisch „heißes Eisen“ 
angesehen werden und oft gravierende, 
auch emotionsbehaftete Widerstände her-
vorrufen.

Erwartete Auswirkungen

In der Literatur und im praktischen Dis-
kurs finden sich zahlreiche Argumente 
sowohl für als auch gegen Gemeindefu-
sionen (vgl. Tab. 2).23 Um einen detail-
lierten Einblick in die Auswirkungen von 
Strukturreformen und in die konkreten 
Erwartungen der an aktuellen Fusionspro-
jekten in Österreich Beteiligten zu gewin-
nen, wurde im Jahr 2013 eine explorative 
Untersuchung durchgeführt. Der Fokus 
wurde dabei auf die (derzeit bedeutends-
te) Gemeindestrukturreform Steiermark 
gelegt. Die oststeirischen Gemeinden An-
ger, Baierdorf, Feistritz und Naintsch, die 
mit 1. Januar 2015 fusionieren, erschie-
nen als geeignete Einzelfallstudie; erstens, 
weil diese Gemeinden mit regional typi-
schen Problemfeldern konfrontiert und 
somit vertraut sind. Zweitens hatten sie 
zum Untersuchungszeitpunkt bereits die 
Analysephase zu den Auswirkungen der 
geplanten Fusion abgeschlossen und eine 
dezidierte Entscheidung dafür getroffen. 
Und drittens wurde dieses Fallbeispiel we-
gen der benachbarten Gemeinde Floing 
als aufschlussreich eingestuft: diese war 
ursprünglich ebenfalls involviert, stieg im 
Zuge der Analysephase aber aus dem Fu-
sionsprozess aus.

Um die Beweggründe bzw. Pro- und 
Contra-Ansichten der politischen Reprä-
sentanten dieser fünf Gemeinden zu er-
gründen, wurden mit allen Bürgermeistern 
persönliche, leitfadengestützte Interviews 
geführt. Zusätzlich wurden vier Leit-
fadeninterviews mit weiteren Vertretern 
aus Politik und Verwaltung geführt. Er-
gänzt wurde ein Expertengespräch, um 
eine unbeteiligte Einschätzung zu den ge-
wonnenen Erkenntnissen zu inkludieren 
und zu diskutieren, ob diese teilweise auf 

17 Cecon 2014, S. 10; Dunst 2014.

18 Dunst 2014.

19 Blaichinger 2014; Dunst 2014.

20 Braun/Staudinger 2014; Fellhofer 2014a und 
2014b. Dieses Procedere entspricht prinzipiell 
auch jenem in der Steiermark, wo zwischen 1. 
Januar 2015 und den Gemeinderatswahlen im 
Frühjahr 2015 ebenfalls Regierungskommissäre 

Argumente für Gemeindefusionen Argumente gegen Gemeindefusionen

gemeinsames, strategisches Handeln Verlust der lokalen Identität

effektivere und effi zientere Siedlungs- und 
Infrastrukturpolitik und Wirtschaftsent-
wicklung

Rückgang der Ehrenämter und der
politischen Partizipation

höhere Effi zienz und Effektivität bei der
Aufgabenerfüllung längere Wege zu den Leistungen

steigende Skalenerträge Konfl iktpotenzial zwischen den Bürgern 
und zwischen den Politikern

höheres politisches Gewicht neu notwendige Infrastruktur

höherer Grad an Professionalität
unnötiger, kontraproduktiver Perfektionis-
mus durch Professionalisierung, höhere 
Bürokratiekosten

größerer fi nanzieller Handlungsspielraum
Verunsicherung der Gemeindebedien-
steten (bezüglich Stellensicherheit und 
zukünftiger Aufgaben)

leichtere Rekrutierung von qualifi ziertem
Personal

Personalkosten sinken zumindest kurzfri-
stig in der Regel nicht

Schaffung klarer Strukturen (im Vergleich 
zu mehrfachen Gemeindekooperationen)

können nur schwer rückgängig gemacht 
werden

Tab. 2: Pro & Contra Gemeindefusionen (Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Stangl 
2013, S. 26 und 95).

des Landes die Geschäfte der neuen Gemeinden 
leiten (Keller 2014, S. 10).

21 Fellhofer 2014c.

22 Krenn-Aichinger 2014.

23 Siehe insbesondere Bruhin 2000; Institut für 
Stadtforschung 1975a; Pilz 2012; Pitlink et al. 2010; 
Prettenthaler et al. 2011; Steiner 1999a und 1999b; 
Steiner et al. 2004; Wirth 2010.
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andere Fusionsprozesse übertragbar seien. 
Dieser Gesprächspartner kann als Exper-
te für Gebietsreformen angesehen werden 
und wollte anonym bleiben. Alle zehn In-
terviews wurden aufgezeichnet, transkri-
biert, kategorisiert und inhaltsanalytisch 
ausgewertet. Im Folgenden werden die 
zentralen Ergebnisse der Interviews darge-
stellt.

Auswirkungen auf       die 
Demokratiequalität

Fusionen veranlassen in der Regel Ge-
meinderatswahlen. Eine hohe Demokra-
tiequalität zeichne sich vor allem dadurch 
aus, dass möglichst viele Interessengrup-

pen im neuen Gemeinderat vertreten sind. 
Dessen Zusammensetzung werde wesent-
lich für den Fusionserfolg sein. Zentral sei 
auch die politische Beteiligung der Bürger, 
die jedoch tendenziell sinke. Zudem wird 
infolge von Fusionen die Zahl der Man-
datare reduziert, wodurch persönliche 
Kontakte zu den Bürgern abnehmen kön-
nen. Zugleich kann aber eine erhöhte An-
onymität potenziell zu einem objektiveren 
Handeln führen, während starke persön-
liche Abhängigkeiten die Demokratie-
qualität schwächen können.24 Insgesamt 
basieren Fusionsauswirkungen bei diesem 
Aspekt also primär auf den politischen 
Vertretern und der Bereitschaft der Bür-
ger, sich zu engagieren.

Auswirkungen auf die Bürger

Fusionen schaffen meist Unsicherheit in 
der Bevölkerung in Bezug auf die The-
menkreise lokale Identität, Vereine und 
Ehrenamt. Tendenziell seien dabei alt ein-

gesessene und ältere Bürger skeptischer 
als jüngere. Einig war man sich jedoch 
darüber, dass die Identität und das ge-
sellschaftliche Leben im ländlichen Raum 
mehr durch Vereine und Pfarreien, die 
normalerweise nicht fusioniert werden, 
geprägt werden als durch Gemeindeämter.

Bei der Wohnraumplanung bestehe 
laut den Gemeindevertretern das Poten-
zial, durch Fusionen die Kleinräumigkeit 
zu überwinden, strategischer vorzugehen 
und so attraktiveren Wohnraum für die 
Bürger zu schaffen. Veränderungen bei 
den öffentlichen Einrichtungen und An-
fahrtszeiten seien gemeindespezifisch zu 
betrachten. Hier ist die Situation vor der 

Zusammenlegung maßgeblich. Dies gilt 
auch für Gebühren, welche im Zuge von 
Fusionen oft neu kalkuliert und für das 
neue Gemeindegebiet vereinheitlicht wer-
den. Dabei könne es für die Bürger so-
wohl zu Erhöhungen als auch Senkungen 
kommen.

Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft

Durch eine Fusion entfällt zwar der Kon-
kurrenzkampf zwischen Nachbargemein-
den um Betriebsansiedlungen, der häu-
fig zu ineffizienter Raumplanung führt. 
Doch verlagert sich dieser lediglich auf 
eine höhere Ebene (jene der neuen Nach-
bargemeinden), wodurch besonders nicht 
an Fusionen partizipierenden, kleineren 
Kommunen Nachteile erwachsen können, 
da diese meist über weniger Mittel für 
Wirtschaftsförderung verfügen als größere 
Gemeinden. Eine Fusionsgemeinde habe 
meist das Potenzial, strategische Konzepte 
für die Wirtschaftsentwicklung zu erstel-
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len und gezieltere Wirtschaftsförderung zu 
betreiben.

Auswirkungen auf die Gemeindepolitik

Angesichts der Reduktion von Gemeinde-
räten und anderen Funktionsträgern kann 
Konfliktpotenzial entstehen, da einige 
Personen auf ihr Amt verzichten müssen. 
Wenn in einem Fusionsprozess starke Ver-
handlungspartner verschiedener Parteien 
involviert sind, seien auch die Konflikt-
potenziale höher. Die Entscheidungsbe-
fugnis der verbleibenden Mandatare stei-
ge. Thematisiert wurde auch, ob kleinere 
Parteien eine reelle Chance hätten, in den 
neuen Gemeinderat einzuziehen, oder sich 
vielmehr die (beiden) Altparteien durch-
setzen; dies könne laut den Interviewpart-
nern nicht verallgemeinert werden.

Auswirkungen auf die 
Gemeindeverwaltung

Im Zuge von Fusionen erfolgt auch eine 
Zusammenlegung zweier oder mehrerer 
Verwaltungsapparate. Unterscheiden sich 
die Verwaltungskulturen stark, können 
Konflikte entstehen. Zentral sei in diesem 
Kontext eine gut ausgebildete Amtsleitung 
mit Führungskompetenzen. Mit kurzfris-
tigen Einsparungen sei im Personalbe-
reich nicht zu rechnen, weil das Personal 
in der Regel mit der Fusion auf die neue 
Gemeinde übergeht. Jedoch können sich 
mittel- bis langfristig Einsparungen durch 
natürliche Abgänge ergeben.

Durch die (kurz- bis mittelfristig) er-
höhte Mitarbeiterzahl im Gemeindeamt 
wird – primär bei vormals kleinen Kom-
munen – mehr Arbeitsteilung und Spezi-
alisierung realisierbar, wodurch Effizienz-
steigerungen möglich sind. Zudem kann 
es dadurch zu Qualitätssteigerungen in 
der Erfüllung der Verwaltungsaufgaben 
(insbesondere bei jenen des immer kom-
plexer werdenden übertragenen Wir-
kungsbereichs) kommen. Andererseits 
betonen die Befragten, dass eine zu konse-
quente Spezialisierung zu einer Inflexibi-
lität im Vertretungssystem führen könne. 
Durch die höhere Mitarbeiterzahl sei es 
zudem oft nicht mehr nötig, dass Bürger-
meister unterstützend Verwaltungsaufga-

24 Vgl. Institut für Stadtforschung 1975b, S. 89ff.

»Fusionen schaffen meist Unsicherheit 
in der Bevölkerung in Bezug auf die 
Themenkreise lokale Identität, Vereine 
und Ehrenamt.«

92 VM 2/2015

https://doi.org/10.5771/0947-9856-2015-2-89 - Generiert durch IP 47.128.50.129, am 08.05.2026, 21:26:04. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0947-9856-2015-2-89


Stangl/Stötzer, Gemeindestrukturreformen in Österreich – Auswirkungen aus Sicht der Praxis

standhaltungskosten sinken. Weitere 
Möglichkeiten für Einsparungen und Syn-
ergien bestehen durch effizientere Verwal-
tungsabläufe, die Reduktion politischer 
Mandatare, natürlichen Personalabgang, 
die Zusammenführung maschineller Res-
sourcen, eine gemeinsame Beschaffung 
und Nutzung von Anlagen sowie die Re-
organisation und Zusammenführung zu 
einem zentralen Bau- bzw. Wirtschaftshof. 
Bestanden zwischen den Fusionsgemein-
den bereits Kooperationen, so wird durch 

die Zusammenlegung der Koordinations- 
und Kommunikationsaufwand gesenkt.

Auswirkungen auf die innere 
Integration und Eigenständigkeit

Wesentliche Faktoren für die innere In-
tegration sind ein zentraler Ort, die De-
ckungsgleichheit der sozialfunktionalen 
Räume mit dem Gemeindegebiet und 
siedlungsstrukturelle Gegebenheiten. Die 
Eigenständigkeit wird daran bemessen, in 
welchem Ausmaß eine Gemeinde selbst 
über Einrichtungen verfügt und somit 
nicht auf jene anderer Gemeinden zurück-
greifen muss. Sie wird also durch das Vor-
handensein wichtiger öffentlicher Einrich-
tungen und ausreichender Arbeitsplätze 
für die ansässige Bevölkerung gefördert.25 
Die Entwicklung dieser Aspekte nach ei-
ner Fusion hänge ebenfalls stark von den 
individuell gegebenen Strukturen in der 
Kommune und der Art der Fusion26 ab.

Bei der untersuchten Fallstudie handelt 
es sich um eine freiwillige Eingemeindung 
von Nachbargemeinden in eine Zent-
ralortsgemeinde im ländlichen Raum. Um 

die Folgen dieser und anderer Gemein-
defusionen erfassen zu können, bedarf es 
stets einer individuellen Betrachtung und 
objektivierten Detailanalyse der (poten-
ziellen) Auswirkungen auf allen Ebenen 
der zahlreichen tangierten Bereiche. Vie-
le der identifizierten erwarteten Auswir-
kungen sind also als gemeindespezifisch 
einzustufen. Dennoch können einige Er-
gebnisse als auf andere Fusionsprozesse 
übertragbar angesehen werden: die ge-
nannten Auswirkungen auf die Demo-
kratiequalität, Gemeindeverwaltung und 
überwiegend auch auf die Finanzen; eine 
potenziell strategischere bzw. effizientere 
Raumplanung (für Wohn- und Betriebsan-
siedlungen); Ängste und Skepsis bei Teilen 
der Bevölkerung; und nicht zuletzt die 
Konflikte zwischen politischen Repräsen-
tanten unterschiedlicher Parteien.

Fazit und Ausblick

Die skizzierten Gebietsreforminitiativen 
machen deutlich, dass sich die kommuna-
le Landkarte Österreichs ab 2015 stark 
verändert, insbesondere in der Steiermark. 
Doch nicht nur dort stellen die ersten ab-
lehnenden VfGH-Entscheidungen für Fu-
sionsgegner einen herben Schlag dar. Bis-
lang war und ist man in den anderen Bun-
desländern noch zurückhaltend. Tabelle 1 
zeigt, dass aber die meisten Bundesländer 
Österreichs eine sehr kleinteilige Struktur 
aufweisen. Während die Topographie in 
westlichen Ländern wie Vorarlberg oder 
Tirol ein oft nachvollziehbarer Grund für 
kleinräumige Strukturen sein kann, stellt 
sich die Situation im Nord-Osten (Ober-
österreich, Niederösterreich und Burgen-
land) vielfach anders dar. Auch in diesen 
finden sich (noch) zahlreiche kleine und 
kleinste Gemeinden mit weniger als 1.000 
oder gar 500 Einwohnern.

Viele Entscheidungsträger blicken 
zweifach gespannt und abwartend auf die 
Steiermark: zum einen auf die (positiven 
wie negativen) Erfahrungen bei der realen 
Umsetzung ab Januar 2015. Diesbezüg-
lich wurde vielfach konstatiert, dass die 

ben wahrnehmen, was in kleinen Gemein-
den Usus ist.

Auswirkungen auf die 
Gemeindefinanzen

Der Bund gewährt allen Fusionen pro 
wegfallende Gemeinde 200.000 Euro. 
Diese Fusionsprämie wurde vom Land 
Steiermark verdoppelt, wenn man sich 
in der freiwilligen Phase für eine Zusam-
menlegung entschied. Auch kann sich 

eine anteilsmäßige Mittelerhöhung aus 
dem Finanzausgleich ergeben, sofern die 
neue Bevölkerungszahl bestimmte Gren-
zen überschreitet (10.000, 20.000 oder 
50.000 Einwohner). Andererseits können 
finanzschwache Gemeinden durch Fusi-
onen auch spezielle Bedarfszuweisungen 
verlieren. Zu bedenken ist ferner, dass die 
zu verteilenden Gesamtmittel durch die 
Gemeindestrukturreform nicht steigen.

Nach der Fusion werden die Ressour-
cen der Gemeinden zentral verwaltet. Ob 
diese künftig überwiegend zentralisiert 
eingesetzt und somit Randgebiete ver-
nachlässigt werden, ist erneut von den 
Verantwortlichen abhängig. Die Zentra-
lisierung der Mittel ermögliche jedenfalls 
gezieltere Investitionen. Durch die Fusi-
onsprämie stehen zudem für die Umstel-
lung Mittel für Neubauten oder Renovie-
rungen zentralörtlicher Einrichtungen zur 
Verfügung.

Eine gewichtige Rolle bei Fusions-
entscheidungen spielen Einsparungspo-
tenziale. Bleibt nur ein Gemeindeamt 
erhalten, können die Betriebs- und In-

»Weitere Möglichkeiten für Einsparungen 
und Synergien bestehen u.a. durch 
effizientere Verwaltungsabläufe, die 
Reduktion politischer Mandatare, 
natürlichen Personalabgang und eine 
gemeinsame Beschaffung und Nutzung von 
Anlagen.«

25 Vgl. Institut für Stadtforschung 1975b, S. 98ff.

26 Für einen Überblick zu verschiedenen Fusions-
arten siehe Institut für Stadtforschung 1975b, 
S. 36f.
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Vorbereitungen sowohl seitens des Landes 
als auch mancher Gemeinden mangelhaft 
seien. Speziell unter den 41 kommunalen 
Beschwerdeführern hätten sich (gemäß 
Aussagen der Fachabteilung Landes- und 
Gemeindeentwicklung des Landes Steier-
mark) etwa 15 bis 20 Gemeinden bis zum 
VfGH-Entscheid Ende September 2014 
auf „Tauchstation“ begeben und sich gar 
nicht auf die Fusion vorbereitet.27 Es ist 
nicht zu erwarten, dass zwei Monate Vor-
bereitung ausreichend sein werden. Zum 
anderen warten viele auf die Ausgänge der 

steirischen Gemeinderatswahlen im Früh-
jahr und speziell der Landtagswahl im 
Herbst 2015. Nicht zuletzt wegen der um-
strittenen Gemeindestrukturreform wird 
den „Reformpartnern“ von SPÖ und ÖVP 
ein „politisches Erdbeben“ vorhergesagt.28

Das Jahr 2015 ist generell ein wichti-
ges Wahljahr in Österreich. Neben den 
steirischen Urnengängen stehen im ers-
ten Quartal auch Gemeinderatswahlen in 
Niederösterreich, Vorarlberg und Kärnten 
an. Zudem finden weitere Landtagswah-
len im Burgenland (spätestens Mai), in 
Oberösterreich (Gemeinderats- und Land-
tagswahlen bis spätestens September) und 
in Wien (Gemeinderats- bzw. Landtags-
wahl bis spätestens Oktober) statt.29 Es 
ist sehr wahrscheinlich, dass der aktuell 
vielerorts noch langsame Reformzug nach 
diesen Wahlen deutlich an Fahrt aufneh-
men wird.

Speziell in Oberösterreich mehren sich 
die Hinweise auf zahlreiche weitere Struk-
turreformen in den nächsten Jahren. So 
plane das Land laut Pammer, Direktor des 

oberösterreichischen Landesrechnungsho-
fes, die Zahl der aktuell noch 444 ober-
österreichischen Gemeinden mittelfristig 
auf 150 Verwaltungseinheiten zu senken. 
Gemeinden mit Einwohnerzahlen un-
ter 1.000 solle es künftig nicht mehr ge-
ben.30 Man darf gespannt sein, wie dieses 
ambitionierte Vorhaben umgesetzt wird 
bzw. werden soll, nicht zuletzt, da man in 
Oberösterreich – im Gegensatz zur Steier-
mark – bislang stets einen Weg der Frei-
willigkeit betont und keine Fusionen „von 
oben nach unten“ diktieren will.31 Es 

bleibt abzuwarten, ob es nach den Wahlen 
im Herbst 2015 hier zu einem Kurswech-
sel kommt.

Hinsichtlich der aktuellen Fusionen 
und ihren erwarteten Auswirkungen ist 
ferner zu berücksichtigen, dass der äu-
ßere Fusionsprozess bis zum formalen 
Zusammenschluss meist in relativ kurzer 
Zeit zu bewältigen ist, während der inne-
re Fusionsprozess – d.h. die Zusammen-
führung von Strukturen, Menschen und 
Organisationskulturen – meist deutlich 
mehr Zeit in Anspruch nimmt.32 Da bei 
den gegenwärtigen Fusionskandidaten 
in der Steiermark und in Oberösterreich 
der äußere Fusionsprozess noch im Gan-
ge ist bzw. kurz vor dem Abschluss steht, 
ist derzeit eine abschließende Beurteilung 
weder möglich noch sinnvoll. Es wird 
sich zeigen, ob die neuen, größeren Ge-
meinden für aktuelle sowie künftige He-
rausforderungen besser gewappnet sein 
werden und ob die momentanen Gebiets-
reformen dazu beitragen, sich sowohl 
bürgerorientiert(er) als auch leistungs-
stärker aufzustellen. Der Rechnungshof 

weist jedenfalls explizit darauf hin, dass 
die Gemeindestrukturreform Steiermark 
nur einer von vielen Schritten einer um-
fassenden Verwaltungsreform sein könne. 
Er betont insbesondere die Notwendig-
keit einer Reform der Aufgabenverteilung 
zwischen den Gebietskörperschaften Ös-
terreichs sowie des Finanzausgleichs und 
fordert eine „möglichst weitgehende Zu-
sammenführung von Aufgaben-, Ausga-
ben- und Finanzierungsverantwortung“.33

Stangl/Stötzer, Gemeindestrukturreformen in Österreich – Auswirkungen aus Sicht der Praxis

27  Keller 2014, S. 10.

28  Keller 2014, S. 8.

29  o.V. 2014d.

30  Braun/Staudinger 2014.

31  Dunst 2014.

32  Kammer 2007, S. 292f.

33  Rechnungshof 2013, S. 2.

»Es wird sich zeigen, ob die neuen, 
größeren Gemeinden für aktuelle sowie 
künftige Herausforderungen besser 
gewappnet sind und ob die momentanen 
Gebietsreformen dazu beitragen, sich 
sowohl bürgerorientiert(er) als auch 
leistungsstärker aufzustellen.«
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